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Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Der Teltow“ hat auf Grund von § 1 
Absatz 4 und § 9 der von ihr am 05.06.1998 beschlossenen Wasserversorgungssatzung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Der Teltow“ (WVS) in ihrer Sitzung am ……………… die folgende  
 
 
 

5. Änderung  
der Entgeltregelung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes  

„Der Teltow“ für die Versorgung mit Wasser (VBW-ER) vom 09.09.2009 
 
 
beschlossen: 
 
 
1. Nach der Überschrift Ziff. I Entgelt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsan-

lage werden folgende Sätze eingefügt: 
 
Für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuer-
satz in Höhe von 5 %. Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes beträgt der Mengenpreis 
1,62 €/ m³ und der Grundpreis für die Zählergröße bis einschließlich Q3 6,3* (Qn 5) 68,25 €. 

 
 

2. Diese Änderung tritt rückwirkend zum 1. Juli 2020 in Kraft. 
 
 
Kleinmachnow,  
 
 
 
 
Michael Grubert 
Verbandsvorsteher 
 


